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1. Rahmenbedingungen
 
Die ZIM-Förderung des Netzwerkmanagements begünstigt nur die deutschen Partner.
 
Die inhaltlichen ZIM-Kriterien für die Förderung von nationalen Innovationsnetzwerk müssen erfüllt werden.
 
Das internationale Innovationsnetzwerk muss im Antrag (in Ergänzung zu den Anforderungen an nationale Netzwerke) nachweisen, dass in einem Umfang mit ausländischen Partnern kooperiert wird, der 
fachlich-inhaltlich für die Netzwerkkonzeption einen Mehrwert darstellt,einen deutlich höheren Managementaufwand erfordert als nationale Innovationsnetzwerke,in einem ausgewogenen Verhältnis stattfindet,einen erheblichen Nutzen für die deutschen Netzwerkpartner bringt,konkrete internationale FuE-Kooperationen erwarten lässt.
2. Netzwerkstruktur
 
Ausländische mittelständische Unternehmen werden als zählbare Netzwerkpartner anerkannt.Ein internationales Innovationsnetzwerk muss aus mindestens vier deutschen Unternehmen im Sinne der ZIM-Richtlinie Nummer 3.1.1 und mindestens zwei ausländischen mittelständischen Unternehmen bestehen, wobei die Anzahl der ausländischen Unternehmen nicht höher als 50 % sein soll.Diese 6 Unternehmen müssen voneinander unabhängig sein.Darüber hinaus muss eine ausländische Einrichtung als Management für die ausländischen Partner beteiligt sein. Dieses soll mit der deutschen Managementeinrichtung vertrauensvoll zusammenarbeiten und die internationale Kooperation durch Bereitstellung und Austausch von Informationen unterstützen (im Folgenden bezeichnet als ausländischer Koordinator).Der ausländische Koordinator finanziert und gestaltet seine Leistungen und Beiträge aus eigenen Mitteln (z. B. nationale Förderung).Das ausländische Netzwerk kann schon existieren (kein Förderausschluss). 
3. Förderzeitraum
 
Die maximale Laufzeit der Phase 1 bei internationalen Kooperationsnetzwerken beträgt 1,5 Jahre.Die Phase 2 bei internationalen Kooperationsnetzwerken dauert in der Regel drei Jahre. 
4. Fördermittel
 
Die maximalen Förderquoten werden um 5 % auf 95 % in der ersten Förderphase (1,5 Jahre) und um jeweils 10 % auf 80 %, 60 % bzw. 40 % in den darauffolgenden Förderjahren erhöht.Die maximal mögliche Zuwendung beträgt 520.000 Euro, wobei diese für die Phase 1 auf maximal 220.000 Euro begrenzt ist. 
5. Berichts- und Nachweispflichten
 
Bestätigung des ausländischen Koordinators über die Zusammenarbeit. (siehe Formularcenter unter www.zim.de)
Die Bestätigung enthält eine Aufzählung der gemeinsamen Netzwerkaktivitäten und eine Liste aller inter-nationalen Netzwerkpartner. 
6. Hinweise zu den Antragsunterlagen
 
Alle Hinweise zur Ausfüllung der einzelnen Anlagen finden Sie direkt im Antragsformular unter "Hinweise zum Ausfüllen der Anlagen".
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